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_ SPD Fraktion im Rat der Stadt Sprockhövel 

 
An den Bürgermeister  

der Stadt Sprockhövel 

Herrn Ulli Winkelmann 

 
 SPROCKHÖVEL.
 NUR MIT UNS.
 SPD SPROCKHÖVEL 
 FRAKTION     

 
 
 
A n t r a g  – Etablierung eines regelmäßigen Berichtswesens über Klageverfahren 
 

 

Sehr geehrte Herr Bürgermeister, 
 
wir möchten Sie bitten, folgenden Antrag der SPD- Fraktion in die Tagesordnung des öffentlichen 
Teils der nächsten Sitzungen des HFA und des Rates aufzunehmen. Gegebenenfalls ergibt es Sinn, 
gleichzeitig jeweils einen TOP im nichtöffentlichen Teil vorzusehen, in dem ggf. die Inhalte des 
nachfolgend beschriebenen Falls (Urteils) detaillierter beraten werden können.  
 

Die SPD- Fraktion beantragt: 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Rat der Stadt zukünftig mittels eines regelmäßigen und 
etablierten Berichtwesens über den Sachstand laufender Gerichtsverfahren sowie etwaige Urteile 
und Ausgänge zu informieren. 

 
Begründung: 

Mit Urteil des Verwaltungsgerichtes Arnsberg AZ.:  4K 1444/15, vom 06.10.2015 wurde festgestellt, 
dass Bauanträge der ZGS mangels Rechtsfähigkeit grundsätzlich nichtig sind.  

Im konkreten Fall ist ein renommierter Sprockhöveler Gastronomiebetrieb betroffen, der seine 
Geschäftsräume zu diesem Zweck von der ZGS anmietet. Dieses Urteil kann schwerwiegende Folgen 
für die Stadt Sprockhövel haben. 

Über das vg. Urteil wurde der Rat der Stadt bis heute von Seiten der Stadtverwaltung nicht in 
Kenntnis gesetzt, obwohl hierzu gem. § 62 Abs. 4 GO NRW eine Verpflichtung besteht. Die SPD hat 
die Erwartung, dass die Politik über wesentliche Gerichtsentscheidungen, aber insbesondere dann, 
wenn diese zum Nachteil der Stadt Sprockhövel ausfallen, informiert wird.  

 

 

 



 – 2 – Januar 18, 2016  

 

 

Anhand des vorliegenden Falles stellt sich die SPD- Fraktion unter anderem die Frage, wie mit 
anderen Bauanträgen der ZGS verfahren wird und warum keine Berufung gegen die Entscheidung 
eingelegt wurde. 

Sprockhövel, den 18.01.2016 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
 
 
Gez. Wolfram Junge    Gez. Volker Hoven 

Fraktionsvorsitzender    stv. Fraktionsvorsitzender 
 


